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Verbändeanhörung zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung 

des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschrif-

ten zur Umsetzung des Europäischen Gas- und Wasserstoff-Binnenmarkt-

pakets 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Einladung, zu dem o.g. Referentenentwurf Stellung zu 

nehmen. Diese nehmen wir im Folgenden gerne wahr: 

Vor dem Hintergrund des Ziels, die Treibhausgasneutralität zu erreichen, wer-

den in den nächsten Jahrzehnten zahlreiche Erdgasleitungen stillgelegt. Teil-

weise bestehen Unsicherheiten darüber, ob vertragliche oder gesetzliche Rück-

bauverpflichtungen im Hinblick auf diese Leitungen bestehen. Daher begrüßen 

wir Regelungen, die in dieser Frage zur Rechtssicherheit beitragen. Diese soll 

nach unserem Verständnis auch durch § 48b E-EnWG gefördert werden, der 

unter bestimmten Voraussetzungen eine Duldungspflicht für dauerhaft außer 

Betrieb genommene Erdgasleitungen und Einrichtungen auf Grundstücken vor-

sieht. Die Auswirkung der geplanten Regelung auf die Bilanzierung erörtern wir 

derzeit in unseren Gremien. Gerne stehen wir Ihnen hierzu zu Gesprächen zur 

Verfügung. 

Die Stilllegung der Erdgasleitungen und weiterer Anlagen der Erdgasverteilung 

erfordert neben der Bildung von Rückstellungen für Stilllegungs- und evtl. Rück-

bauverpflichtungen, auch die Verkürzung der Nutzungsdauern der betroffenen 

Vermögensgegenstände mit Auswirkungen auf die Höhe der Abschreibungen. 
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Die steuerliche Anerkennung der Aufwendungen ist noch nicht geklärt. Um Dis-

kussionen der betroffenen Unternehmen mit dem jeweils zuständigen Finanz-

amt und bürokratischen Aufwand zu reduzieren, regen wir an, durch ein BMF-

Schreiben klarzustellen, dass Abschreibungen aufgrund der nunmehr verkürz-

ten Nutzungsdauern sowie Zuführungen zu Rückstellungen in diesem Zusam-

menhang auch steuerlich anerkannt werden. Da die Regulierungsbehörden 

(z.B. BNetzA) eine Überwälzung der erhöhten Abschreibungen und der Aufwen-

dungen für die Rückstellungszuführung über die sog. Erlösobergrenzen erlau-

ben (vgl. Festlegungen KANU 2.0 sowie RAMEN Gas), würden ansonsten zu 

versteuernde Gewinne entstehen, sofern diese Aufwendungen steuerlich nicht 

zeitgleich anerkannt würden. Der steuerliche Umkehreffekt würde dann ggf. erst 

mit der Stilllegung der Leitungen eintreten. 

Aber auch bei der Netzentgeltregulierung besteht noch Nachbesserungsbedarf. 

Aus Konsistenzgründen wäre ein Verfahren wünschenswert, wonach bereits vor 

der fünften Regulierungsperiode gebildete Rückstellungen für Stilllegungs- und 

evtl. Rückbauverpflichtungen bei der Ermittlung der Erlösobergrenze angesetzt 

werden dürfen. Auch müssen Rückstellungen, die z.B. aufgrund eines späteren 

Wegfalls der Duldungspflicht aufgrund von § 48b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder  

2 E-EnWG nachgeholt werden, oder andere erforderliche Änderungen im Hin-

blick auf den Ansatz und die Bewertung der Rückstellungen (z.B. bessere Er-

kenntnisse, die sich erst im Zeitablauf einstellen, u.a. durch die Wärmeplanung, 

Preissteigerungen, technische Entwicklungen) in der Regulatorik Berücksichti-

gung finden, und zwar unabhängig von der Situation im Basisjahr. 

Für Rückfragen und Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

WP StB Dr. Daniel P. Siegel WP StB Cathérine Viehweger 
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